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1, Einleitung

Der Bundes Public Corporate Governance Kodex 2017 (B-PCGK 2OL7') ist ein Ordnungsrahmen für
staatseigene und staatsnahe Unternehmen. Er hält die Grundsätze guter Unternehmensführung und
transparenter, fairer Beteiligungsführung fest und sieht Maßnahmen zur Sicherung transparenter und
fairer Geschäftstätigkeit vor. Rechtlich stellen die Regelungen des Kodex eine Selbstbindung des Bun-
des dar.

Da im Bundes-Verfassungsgesetz die Autonomie und Weisungsfreiheit der Universitäten normiert ist,

kommt der B-PCGK für Universitäten nicht unmittelbar zur Anwendung, auch ein Weisungsrecht des

zuständigen Bundesministeriums besteht demgemäß nicht. Es ist somit nur ein beschränkter staatli-
cher Einfluss auf die Universitäten gegeben, was diese von den staatseigenen und staatsnahen Unter-
nehmen unterscheidet.

Die Anwendung der zentralen Zielsetzungen des Bundes-Kodex sowie die Kodex-Berichterstattung
wurden jedoch zwischen BMBWF und den Universitäten vertraglich im Rahmen der Leistungsverein-
barung 2OL9-2O2L gemäß 5 13 Abs. 226 UG festgelegt.

2 Bekenntnis zum Kodex und Bekanntgabe der Abweichungen

Die Universität Klagenfurt erklärt, dass ihre Leitungsorgane, sohin das Rektorat, der Universitätsrat
und der Senat, bei der Ausübung ihrer Funktionen die Grundsätze des Bundes Public Corporate Gover-
nance Kodex 2017 (B-PCGK21l7l beachten.

Der aktuelle Bundes-Kodex ist auf der Homepage der behördenübergreifenden Plattform
www.oesterreich.gv.at (digitales Amt der Republik Österreich) unter dem Link https://www.oester-
reich.ev.atlthemen/steuern und finanzen/sonstiges/Seite.800600.html veröffentlicht. Der jährliche

Corporate Governance Bericht ist über das Mitteilungsblatt der Universität auf der Homepage der Uni-
versität öffentlich zugä nglich.
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lm Zusammenhang mit folgenden Bestimmungen waren im Rechnungsjahr 2020 begründete Abwei-

chungen zum B-PCGK 2OI7 bei der Universität Klagenfurt als juristische Person des öffentlichen Rechts

gemäß 5 4 iVm 5 6 Abs. 7Z 1.5 UG gegeben (tobellarisch):

3 Tusammensetzung der Organe und Organbezüge sowie Angaben

zur Arbeitsweise der Organe

3.1 Zusammensetzung des Rektorats (tabellarisch)

3.7 Arbeitsweise des Rektorats

Die Arbeitsweise des Rektorats ist in der Geschäftsordnung des Rektorats (geltende Fassung veröffent-
licht im Mitteilungsblatl2O2O/2O21,-7. Stück, Beilage 1 & Beilage 2) geregelt. Darin ist primär festge-

halten, dass das Rektorat die Universität nach außen vertritt und alle Aufgaben wahrnimmt, die durch

das Universitätsgesetz 2002, BGBI I Nr. t2O/2O02, i.d.g.F., nicht einem anderen Organ zugewiesen sind.

Zu den Aufgaben des Rektorats zählen insbesondere die im 5 22 Abs. 7Z 7-I7 UG angeführten Aufga-

ben. Gemäß $ 23 Abs. 1 UG ist der Rektor Vorsitzender des Rektorats und dessen Sprecher. Das Rek-

torat informiert den Universitätsrat und den Senat umfassend und zeitgerecht über alle Angelegenhei-

ten, die geeignet sind, die zukünftige Entwicklung der Universität erheblich zu beeinflussen.

Laut Geschäftsordnung des Rektorats werden Aufgaben einerseits gemeinsam wahrgenommen (2. B.

Erstellung von Entwürfen von Satzungsänderungen, Erstellung des Entwicklungsplans und des Ent-

wurfs der Leistungsvereinbarung, Einrichtung von Studien, Erstellung des Budgetvoranschlages) und

andererseits einzelnen Mitgliedern des Rektorats explizit zugeordnet (Rektor: z. B. Abschluss von Ziel-

vereinbarungen mit den Leiterlnnen der Organisationseinheiten, Berufung von Universitätsprofesso-
rlnnen; Vizerektor für Personal & lnfrastruktur: z. B. Wahrnehmung der Personalangelegenheiten, des

Personalmanagements und der Personalentwicklung, Vertretung der Universität gegenüber dem Ar-

beitskreis für Gleichbehandlungsfragen, Wahrnehmung der Agenden der Gleichstellung, Frauenförde-
rung und des Diskriminierungsschutzes; Vizerektorin für Forschung: z. B. Obsorge für alle Agenden der

ilt

a.l b.)

Regel-Nr., Reihung nach

Kodex-Kapitel
Art und Weise der Abweichung Darlegung der Gründe für die Abweichung

8.4
Keine explizite Verankerung im

Regelwerk

Es werden grds. keine Kredite / Bezugsvorschüsse an Organe

vergeben. Bezugsvorschüsse für OE-Leitungen sind gem.

5 23 GehG möglich.

Name Vomame GeburtsJahr
Datum der

Erstbestellung

Ende der laufenden

Funktionsperlode
Funktaon im Rektorat

VITOUCH Oliver t97r 29.r0.2012 28.LO.2024 Rektor

STAUBER Reinhard 1960 29.70.2020 28.r0.2024 Vizerektor für Personal & lnfrastruktur

MERZ Martina 1961 29.\O.2020 28.rO.2024 Vizerektorin f ür Forschung

HATTEN BERGER Doris 1965 01.or.207'l 28.t0.2024 Vizerektorin für Lehre

HfiZ Martin 1959 rr.05.2072 28.70.2020 Vizerektor f ür Personal

WALL Friederike 1964 01.04.2010 28.10.2020 Vizerektorin f ür Forschung
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Forschung und Entwicklung, Erstellung der Wissensbilanz, Durchführung von Forschungsevaluierun-
gen; Vizerektorin für Lehre: z. B. Obsorge für alle Agenden der akademischen Lehre, Durchführung von

Lehrevaluierungen und Evaluierung von Studien, Förderung der Studierendenmobilität). ln der Ge-

schäftsordnung sind darüber hinaus Aufgaben definiert, die von mindestens zwei Rektoratsmitgliedern
gemeinsam ausgeführt werden müssen (2. B. Rektor und Vizerektorin für Lehre: Einreichung von Uni-

versitätslehrgängen, Vertretung der Universität in internationalen Vereinigungen und Partnerschaf-

ten).

Ein besonderes Augenmerk wird auf Entscheidungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten gelegt, wel-
che zwingend ein Vier-Augen-Prinzip vorsehen. Entscheidungen im Sinne des 5 15 Abs. 4 iVm 5 21 Abs.

LZ 12 UG bedürfen der Zustimmung des Universitätsrats,

a. wenn die Universität durch das Rechtsgeschäft eine Verpflichtung von mehr als € 250.000

eingeht, entweder einmalig oder bei mehrjährigen Verträgen in Summe über einen Zeit-
raum von drei Jahren,

b. oder bei mehrjährigen Verträgen, deren Dreijahresbetrag unter der Grenze der lit. a bleibt,
wenn durch das Rechtsgeschäft eine von der Universität nicht einseitig beseitigbare Ver-
pflichtung {insbesondere im Rahmen eines Dauerschuldverhältnisses) von insgesamt mehr
als € 250.000 entstehen kann.

Die Geschäftsordnung regelt darüber hinaus Vertretungsbefugnisse und gegenseitige Stellvertretun-
gen und umfasst die Regelungen zu Beschlussfassungen.

3.3 Mandate in Überwachungsorganen anderer Unternehmen

Die Mitglieder des Rektorats haben im Jahr 2020 keine Mandate in Überwachungsorganen anderer
Unternehmen wahrgenommen.

3.4 Vergütungen des Rektorats

r) Funktionsperiode: 1.1.2020 - 28.L0.2020

ltl

Name Vomame
flxe Vergütung

p.a. ln EUR

variable
Vergütung
p.a. ln EUR

Angeruandte Grundsäue
für dle Vergütung,

lnsbesondere an welche

lelstungskdterien dle

vadable Vergüarng
anknüpft

VITOUCH Oliver 2t4.222 20.000

Zwischen dem

Aufsichtsorgan und den

Rektoratsmitgliedern

werden Zielvereinbarungen

gem.521Abs.1Z6UG
geschlossen

STAUBER Rei nha rd 32.304 0

MERZ Ma rtina 23.425 0

HATTENBERGER Doris 1t2.526 12.000

HITZl) Martin 148.49s 12.000

WALLl) Friederike 75.952 8.000
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Rektor Vitouch und Vizerektor Stauber sind dem Rektorat jeweils zu 100 %, Vizerektorin Merz und
Vizerektorin Hattenberger jeweils zu75% zugeordnet. Vizerektor Hitz war bis zum 28.70.2020 zu75 %

und Vizerektorin Wall war bis zum 28.L0.2020 zu 50 % dem Rektorat zugeordnet.

Die Kosten der vertraglichen Altersversorgung betragen für 2020 insgesamt € 34.590.

Für die Rektoratsmitglieder bestand im Abschlussjahr 2020 eine Vermögensschadenshaftpflichtversi-
cherung (sog. ,,D & O-Versicherung") bei der UNIQA österreich Versicherungen AG.

3.5 Zusammensetzung des Universitätsrats (tabellarisch)

3.6 Arbeitsweise des Universitätsrats

Die Arbeitsweise des Universitätsrats ist in der Geschäftsordnung des Universitätsrats (geltende Fas-

sung veröffentlicht im Mitteilungsblatt 201,4/1-5 - 5. Stück, Beilage 1) geregelt. Darin werden insbeson-
dere Bestimmungen zur Einberufung von Sitzungen, zur Errichtung von Tagesordnungen, zu Beschluss-

fassungen sowie Befangenheitsregeln normiert.

Neben den gesetzlich in 5 2IUG klardefinierten Kontroll- und Steuerungsaufgaben sowie Aufsichts-
funktionen sieht der Universitätsrat der Universität Klagenfurt seine Aufgabe insbesondere darin, auf-
grund von Vorlagen des Rektorats im Zusammenwirken mit dem Senat die zukünftige Ausrichtung der
Universität und die zur Zielerreichung zu verfolgenden Strategien festzulegen.

Es sind im Universitätsrat keine formalen Ausschüsse eingerichtet. lm Berichtsjahr 2O2O wurden sechs

Sitzungen (9.3., 11.5., 6.7., 15.9., 19.10. und 11.12.) abgehalten.

lm Berichtsjahr 2O2O war kein Mitglied bei mehr als der Hälfte der Sitzungen abwesend.

ll! ***.aau.at

Name Vomame Geburtsjahr
Datum der

Erstbestellunc

Ende der laufenden
Funktlonsperiode

Funktion lm Unfu ersltätsnt

WUTSCHER Werner 1968 01.03.2018 28.02.2023 Vorsitzender

KOTSIS Gabriele 7967 30.08.2016 28.02.2023 stellvertretende Vo rsitzende

BUSCH Brigitta 1955 01.03.2018 28.O2.2023 Mitglied

KOPETZ Hermann 1943 01.03.2018 2a.o2.2023 Mitglied

PERSCHLER Gundel r970 01.03.2018 28.02.2023 Mitglied

PERNER Stefan 1980 01.03.2018 28.O2.2023 Mitglied

sröcrl Bernd 1963 01.03.2018 28.O2.2023 Mitglied
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3.7 Vergütungen des Universitätsrats

Name Vomame
Vergütung
pa ln EUR

Aufwandsercatz
pa in EUR

WUTSCHER Werner 9.600 916

KOTSIS Gabriele 7.440 260

BUSCH Brigitta 6.000 25

KOPETZ Hermann 6.000 s10

PERSCHLER Gundel 6.000 391

PERN ER Stefan 6.000 814

STÖCKL Bernd 6.000 0

Für die Mitglieder des Universitätsrats bestand im Berichtsjahr 2O2O eine Vermögensschadenshaft-
pflichtversicherung (sog. ,,D & O-Versicherung") bei der UNIQA Österreich Versicherungen AG.

Die Universität hat im Berichtsjahr 2O2O mit keinem Mitglied des Überwachungsorgans Dienstleis-

tungs- oder Werkverträge abgeschlossen und gegenüber diesen auch keine vergünstigten Leistungen

erbracht.

4 Angaben zu Maßnahmen zur Förderung von Frauen

ln der Satzung Teil E/l ist der Frauenförderungsplan der Universität Klagenfurt verankert (veröffentlicht
im Mitteilungsblatt 2003/2004 - 23. Stück, zuletzt geändert Mitteilungsblatt2OTS/2OI9 -23. Stück).
lm Frauenförderungsplan der Universität sind wesentliche Ziele wie zum Beispiel Chancengleichheit in

allen Funktionen und auf allen Hierarchieebenen, Gender Mainstreaming, Förderung der wissenschaft-
lichen Leistungen von Frauen, die Erhöhung des Frauenanteils bei Forschungsprojekten und Habilitati-
onen, die Beseitigung von bestehenden Unterrepräsentationen in allen Organisationseinheiten und
Funktionen, die Forcierung der lntegration von Frauen- und Geschlechterforschung in Forschung und
Lehre sowie die Schaffung eines geschlechtergerechten Arbeitsumfeldes und die laufende lnformation
und Bewusstseinsbild ung normiert.

An der Universität ist ein Universitätszentrum für Frauen- und Geschlechterstudien (UZFG, Einrichtung
gem. 5 19 Abs. 277 UGI eingerichtet. Seit Anfang2OTT ist das UZFG um das Aufgabengebiet der
Gleichstellung erweitert worden. Derzeit gehören zu den wesentlichsten Tätigkeiten:

o Erhebung und Aufbereitung von gleichstellungsrelevanten Daten der Universität
o lnitiierung von Frauenförderungs- und Gleichstellungsmaßnahmen, insbesondere zur Förderung von

Nachwuchswissenschaftlerinnen im Hinblick auf Karriereperspektiven (2. B. Workshops für Prae- und

Post-Docs)
o Maßnahmen zur Förderung von Gender- und Diversitätskompetenzen für Universitätsangehörige in Zu-

sammenarbeit mit der lnternen Weiterbildung (2. B. Gendersensible Didaktik)
r Mitarbeit bei der Konzeption des Gleichstellungsplans (gem. I 20b UG i.d.e.F.)
o Nationale und internationale Kooperation und Vernetzung mit Frauen- und Gendereinrichtungen (2. B.

mit akGLElCH, öH-Frauenreferat, Genderplattform österreich etc.)
o Öffentlichkeitsarbeit (Erstellung von lnformationsfoldern, Leitfäden, Checklisten etc.)
o Sensibilisierungsveranstaltungen (Vorträge, lnformationstage über wissenschaftliche Karrieren, Work-

shops)
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lm Berichtsjahr wurden Schwerpunkte im Bereich der Belästigung und Diskriminierung von Frauen so-

wie im Bereich ,,drittes Geschlecht" bzw. non-binäre Universität gesetzt.

Das Universitätszentrum koordiniert neben den oben angeführten Maßnahmen insbesondere auch

Lehre im Bereich Geschlechterforschung. An der AAU konnten Feministische Wissenschaft / Gender

Studies mit ejnem intersektionalen Schwerpunkt wie folgt im Ausmaß von 40 SWS (plus 4 SWS Gast-

professur) studiert werden:

. Erweiterungscurriculum: Gender Studies - Gender als interdependente Kategorie (24 ECTS)

o Wahlfach: Gender Studies (ie nach Curriculum, Umfang mind. 12 ECTS bei BA-Studiengängen) mit dem
Erwerb des Zertifikats,,Gender-Wissen" (bei Absolvierung von mind. 16 ECTS möglich)

o Erweiterungsstudium: Gender Studies (32 ECTS), Entwicklung 2019 (ln-Kraft-Treten: Okt. 2020)

ln 85 % aller Studien waren 2020 Gendär Studies als gebundenes Wahlfach verankert.

Der Anteil an Frauen im Rektorat beträgt 5O %.lm Universitätsrat beträgt der Frauenanteil rd. 43 % ß
vonT); die geschlechtergerechte Zusammensetzung gem. 5 20a Abs. 2 UG ist damit erfüllt. Der Anteil
von Frauen in leitenden Positionen (ohne Rektorat und Universitätsrat) beträgt zum Stichtag

3r.72.2020:

Frauen Männer Gesamt Frauenanteil Frauenanteil VJ

Vorsitzende/r des Senats

Studienrektor/in

Leiter/in OE in Forschung und Lehre

Leiter/in OE andere Aufgabenl)

1

1

11

5

0

0

1

1

40

7

29

2

roo%

roo%

28o/o

7r%

1002r,

I il(,r",;

LT I

i-1%

GESAMT 18 31 49 37o/o 3r%,

1) Darunter werden an der Universität Klagenfurt die Position des Finanzdirektors, des ZID-Direktors, der Bibliotheksdirekto-
rin, der Leiterin des Rektoratsbüros, der OE Gebäude und Technik, der Stabsstelle für Rechtsangelegenheiten und der PR-

Abteilung subsumiert.

lm Jahr 2020 erfüllten 35 von 44 Kollegialorganen die gesetzliche Frauenquote von 50 Prozent.

Monito,hg- (a te$ d€

F6udq!o@-Effü[ungsgEdl
OrgEne mit erfilter Organe

kkto6t
Rektoin oder Rektor

vPerektolimfi und Vuerektord

thivendtabnt

Voniedde oder VoßiEdder

sonstlJp ililgt€der

smät

VodEende oder Vonsitzender

sonsliJ€ Mitgleder

HäbttatunskohmSnen

Curtuhrkommasdons

enstiJ€ Kolegblorg6ne

Quelle: Senatsbüro und Qualitätsmanagement für die Wissensbilanz 2020, 1.4.3 Fräuenquoten

Xopfzahlen tutele h 9ö!

Fßüen Männer Gsmt F6u6 Männer
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Ein sichtbarer Erfolg in der Frauenförderung zeigt sich im universitätsweiten Frauenanteil bei Lauf-

bahnstelfen: PerStichtag3L.t2.2020liegt beizehn Personen (9 Frauen und L Mann)eine unterzeich-
nete Qualifizierungsvereinbarung (QV) vor; sie haben zum Stichtag somit den Status,,Assistenzprofes-
sor*in" erreicht. Vier weitere Personen (2 Frauen und 2 Männer) haben eine Post-Doc Stelle mit QV-
Option, d. h. die QV ist noch nicht unterzeichnet. Zusätzlich wurden zwei Personen (beide Frauen) im

Jahr 2O2O in das Schema Assoziierte Professur überführt.

5 Angaben über die externe Evaluierung

Der B-PCGK-Bericht 2019 wurde erstmalig einer externen Evaluierung unterzogen. Die Prüfung wurde
von der mit der Jahresabschlussprüfung 2019 betrauten Wirtschaftsprüfungskanzlei PwC Kärnten
Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH durchgeführt.

Bei der Evaluierung ist der Wirtschaftsprüfer auf keine Tatsachen gestoßen, die zu der Annahme ver-
anlassen, dass sie im Widerspruch zu der vom Rektorat und dem Universitätsrat abgegebenen Erklä-

rung, dem Bundes Public Corporate Governance Kodex 2017 werde entsprochen, stehen.

Die nächste externe Überprüfung ist - im Sinne des Punktes 15.5. B-PCGK,2077 - für die Berichtsle-
gung über das Jahr 2024 vorgesehen.

Klagenfurt, 20. April 2O2t

Univ.-Prof. Dr. Oliver Vitouch
Rektor

?-,u.

@

Univ.-Prof. Dr. Reinhard Stauber
Vizerektor für Personal & lnfrastruktur

C

//,
-Prof. Dr. Doris Hattenberger

Vizerektorin für Lehre

Univ.-Prof. Dr. Martina
Vizerektorin für Forschu

Mag. Werner Wutscher, MPA
Vorsitzender des U niversitätsrats
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